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                 Herren - Auf–und Abstiegsregelung 2024/25 
    
Kreisliga A1, A2,         

    I II III IV V VI VII 

Mannschaftsstand KL A   32 32 32 32 32 32 32 

Absteiger aus BL +       0 1 2 3 4 5 6 

Aufsteiger zur BL           -        2 2 2 2 2 2 2 

Mannschaftsstand            30 31 32 33 34 35 36 

Absteiger zur KL B         -        4 4 4    4    5 6     7 

Aufsteiger aus KL B       +       6 5 4 3 3 3     3 

Mannschaftsstand KL A  32 32 32 32 32 32    32 

Staffelgröße KL A–2025/26   16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 

 
  

Kreisliga A 
 

Aufsteiger zur Bezirksliga 
Die Meister der Kreisliga A1 und A2 steigen in die Bezirksliga auf.  
 
Verzichtet die erstplatzierte Mannschaft auf ihr Aufstiegsrecht, so geht das Aufstiegsrecht 
nacheinander auf die nächstplatzierten Mannschaften (bis maximal Tabellenplatz 3) der 
jeweiligen Staffel über. 
 

Absteiger zur Kreisliga B 
 

Zu I - IV: 
Platz 15 und 16 der Kreisliga A1 und A2 steigen in die Kreisliga B ab. 
 

Zu V: 
Platz 15 und 16 der Kreisliga A1 und A2 steigen in die Kreisliga B ab. 
Platz 14 der Kreisliga A1 und A2 bestreitet ein Entscheidungsspiel, der Verlierer steigt in die 
Kreisliga B ab. 
       
Zu VI:  
Platz 14 bis 16 der Kreisliga A1 und A2 steigen in die Kreisliga B ab. 
 

Zu VII:    
Platz 14 bis 16 der Kreisliga A1 und A2 steigen in die Kreisliga B ab. 
Platz 13 der Kreisliga A1 und A2 bestreitet ein Entscheidungsspiel, der Verlierer steigt in die 
Kreisliga B ab. 
                                                                                                                                            



 

Kreisliga B1, B2, B3         

    I II III IV V VI VII 

Mannschaftsstand KL B   48 48 48 48 48 48 48 

Absteiger aus KL A     +       4 4 4 4 5 6     7 

Aufsteiger zur KL A    - 6 5     4 3 3 3 3 

Mannschaftsstand           46 47 48 49 50 51 52 

Absteiger zur KL C   -        6 6 6 6 6 6 7 

Aufsteiger aus KL C      +      8 7 6 5 4 3 3 

Mannschaftsstand KL B   48 48 48 48 48 48 48 

 

 
Kreisliga B 
 

Aufsteiger zur Kreisliga A 
 

Zu I:  
Die Meister und der Tabellenzweite der Kreisliga B1, B2 und B3 steigen in die Kreisliga A auf. 
 

Zu II:  
Die Meister der Kreisliga B1, B2 und B3 steigen in die Kreisliga A auf. 
Der Tabellenzweite der Kreisliga B1, B2 und B3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 und 2 in die Kreisliga A auf. 
 

Zu III:  
Die Meister der Kreisliga B1, B2 und B3 steigen in die Kreisliga A auf. 
Der Tabellenzweite der Kreisliga B1, B2 und B3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 in die Kreisliga A auf. 

 
Zu IV - VII:  
Die Meister der Kreisliga B1, B2 und B3 steigen in die Kreisliga A auf. 
 

Verzichtet die erstplatzierte Mannschaft auf ihr Aufstiegsrecht, so geht das Aufstiegsrecht 
nacheinander auf die nächstplatzierten Mannschaften (bis maximal Tabellenplatz 3) der 
jeweiligen Staffel über. 
Verzichtet die zweitplatzierte Mannschaft an die Teilnahme der Aufstiegsrunde, so geht das 
Teilnahmerecht nacheinander auf die nächstplatzierten Mannschaften (bis maximal 
Tabellenplatz 4) der jeweiligen Staffel über. 
 
 
 
        
                                                                                                                                    



 

Absteiger zur Kreisliga C 
 

Zu I - VI:  
Platz 15 und 16 der Kreisliga B1, B2 und B3 steigt in die Kreisliga C ab.  
                                                                                                                                                  

Zu VII: 
Platz 15 und 16 der Kreisliga B1, B2 und B3 steigt in die Kreisliga C ab.  
Platz 14 der Kreisliga B1, B2 und B3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 3 in die Kreisliga C ab.       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kreisliga C 
 

Aufsteiger zur Kreisliga B 
 
Zu I:  
Die Meister und der Tabellenzweite der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf. 
Der Tabellendritte der Kreisliga C1, C2 und C3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 und 2 in die Kreisliga B auf.  

 
Zu II:  
Die Meister und der Tabellenzweite der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf. 
Der Tabellendritte der Kreisliga C1, C2 und C3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 in die Kreisliga B auf.  

 
Zu III:  
Die Meister und der Tabellenzweite der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf. 

 
Zu IV:  
Die Meister der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf. 
Der Tabellenzweite der Kreisliga C1, C2 und C3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 und 2 in die Kreisliga B auf.  

 
Zu V:  
Die Meister der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf. 
Der Tabellenzweite der Kreisliga C1, C2 und C3 bestreitet eine Entscheidungsrunde, von dieser 
Entscheidungsrunde steigt Platz 1 in die Kreisliga B auf.  

 
Zu VI - VII:  
Die Meister der Kreisliga C1, C2 und C3 steigen in die Kreisliga B auf.  
 



 

Verzichtet die erstplatzierte Mannschaft auf ihr Aufstiegsrecht, so geht das Aufstiegsrecht 
nacheinander auf die nächstplatzierten Mannschaften (bis maximal Tabellenplatz 3) der 
jeweiligen Staffel über. 
Verzichtet die zweitplatzierte Mannschaft an die Teilnahme der Aufstiegsrunde, so geht das 
Teilnahmerecht nacheinander auf die nächstplatzierten Mannschaften (bis maximal 
Tabellenplatz 4) der jeweiligen Staffel über. 
Werden zur nächsten Saison in der Kreisliga B nicht alle berechtigten Mannschaften gemeldet, 
steigt aus der Aufstiegsrunde die nächstplatzierte Mannschaft (bis Platz 4 der Aufstiegsrunde) 
noch in die Kreisliga B auf. 
 

                                Frauen – Auf-und Abstiegsregelung 2024/25 
 

Kreisliga A und B  
    I   II III IV V VI VII 

Mannschaftsstand KL A   11   11 11   11 11   11 11   11     11   11 11   11 11   11 

Absteiger aus BL +       0     0 1     1 2     2  3     3     4     4  5     5  6     6 

Aufsteiger zur BL           -        1     2 1     2 1     2  1     2   1     2  1     2  1     2 

Mannschaftsstand            10    9 11   10 12   11 13   12  14   13 15   14 16   15 

Absteiger zur KL B         -        1     1 1     1 1     1  2     2  2     2  3     3  3     3 

Aufsteiger aus KL B       +       2     2  1     1 1     1  1     1  1     1  1     1  1     1 

Mannschaftsstand KL A  11   10 11   10 12   11 12   11 13   12 13   12 14   13 

Mannschaftsstand KL B    9     9  10   10 10   10 11   11 11   11 12   12 12   12 

 
  
Die Mannschaftszahlen der Kreisliga A und B wurden nach dem heutigen 

Mannschaftsstand berechnet (Juli 2024). Neumeldungen erhöhen die Zahl der 
B-Ligisten. 
 

Zusatz (gilt für sämtliche kreisliche Frauen - und Herrenstaffeln) 
 
Ein Verzicht auf den Aufstieg muss spätestens 2 Tage nach Ablauf des letzten angesetzten 
Punktespieltages der spielleitenden Stelle schriftlich (E-Postfach) mitgeteilt werden. Die 
spielleitende Stelle teilt den Verzicht sofort und schriftlich (E-Postfach) der nächstplatzierten 
Mannschaft der betroffenen Spielklasse mit. Diese Mannschaft muss ab diesem Tag der 
Mitteilung (Eingangsdatum E-Postfach) ebenfalls innerhalb von 2 Tagen schriftlich (E-Postfach) 
mitteilen, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen oder ebenfalls verzichtet wird. Sollte diese 
Mannschaft auch verzichten, findet Satz 2 und 3 von diesem Absatz erneut Anwendung. 
  
 
 
 



 

Regelung Antrag auf Hochstufung in die Frauen-KLA 
Eine Mannschaft aus der Kreisliga B kann sich unter bestimmten Voraussetzungen in die Kreisliga 

A hochgruppieren lassen. Über die Genehmigung des Antrags entscheidet der 

Kreisfußballausschuss. 

Diese Regelung wird getroffen, da die Kreisliga B nur aufgrund der Vielzahl an Mannschaften im 

Kreis Münster existiert. Da es auf Verbandsebene sehr wenige B-Ligen gibt, soll den Vereinen mit 

Entwicklungspotential kein Nachteil im Wettbewerb und der Förderung von jungen Spielerinnen 

entstehen. 

 

Voraussetzungen, die einen Antrag ermöglichen: 

• Spielt die erste Frauenmannschaft mindestens Landesliga und die zweite Mannschaft 

Kreisliga B, kann der Verein aus Gründen der strategischen und leistungsfördernden 

Entwicklung der Frauenabteilung einen Antrag auf Hochgruppierung stellen, sofern der 

Verein über eine aktive Mädchenfußballabteilung verfügt. 

 

• Eine Kreisliga B-Mannschaft kann einen Antrag auf Hochgruppierung in die Kreisliga A 

stellen, wenn die 1. B-Juniorinnenmannschaft mindestens in der Bezirksliga spielt. Mit 

der Hochgruppierung soll dem Verein die Möglichkeit geben werden, die jungen Talente 

leistungsfördernd an den Verein zu binden. 

 

• Steigt eine Mannschaft, die einer diese Regelungen erfüllt, in die Kreisliga B ab, so 

besteht kein Anspruch darauf, in der Kreisliga A zu bleiben. Demnach sind sportliche 

Abstiege wirksam. Ein neuer Antrag ist in der Folgesaison allerdings wieder möglich. 

 

Darüber hinaus gilt: 

• Die Kreisliga A soll zu einer Leistungsliga heranreifen, um die Mannschaften bestmöglich 

auf die Anforderungen in der Bezirksliga vorzubereiten und die Teams sich in einem 

qualifizierten Wettkampf gegenüberstehen. Dadurch sollen sich vor allem junge 

Spielerinnen besser entwickeln. 

 

• Grundsätzlich sollen in der Kreisliga A nur 11er Teams spielen. 

 

• Die Kreisliga B soll die Entwicklung der (neuen) Mannschaften fördern, aber auch eine 

maximale Flexibilität im Spielbetrieb ermöglichen.  

 

• Weiterhin sollen die ersten beiden Mannschaften der Kreisliga B in die Kreisliga A 

aufsteigen. 

 
 


